
Einwilligungserklärung 
zur Eintragung sorgeberechtigter Elternteile in den Pass Minderjähriger 

Zutreffendes bitte ankreuzen! Zutreffendes bitte ankreuzen! Zutreffendes bitte ankreuzen! Zutreffendes bitte ankreuzen! Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 

☐ Reisepass (unter 18 Jahre) ☐ vorläufiger Reisepass (unter 18 Jahre) 

Vorläufige Dokumente sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich! 
 
 

für das Kind: 

Familienname: ___________________________________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________________ 

Dokument Nr.: ___________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit(en): ___________________________________________________________________ 

Wohnanschrift: ___________________________________________________________________ 

(PLZ, Ort): ___________________________________________________________________ 
 
 

 Mit den geleisteten Unterschriften wird die Richtigkeit der angegebenen Angaben versichert. 

 Als gesetzliche(r) Vertreter wird die Änderung der/des Ausweisdokumente(s) beantragt. 

 Das aktuelle, zu änderndes Ausweisdokument des oben genannten Kindes muss im Original vorgelegt werden. 

 Bitte Ausweis oder Ausweiskopie zur Identifizierung und für einen Unterschriftenvergleich beilegen/mitbringen! 

(für jede Unterschrift bei „Gesetzliche Vertretung“) 

 
Hiermit erkläre ich wahrheitsgemäß, dass ich die elterliche Sorge für das oben genannte Kind alleine 

ausübe. Eine Erklärung über die Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge mit dem Vater des 

Kindes wurde nicht abgegeben. 

bzw. 

Wir besitzen das gemeinsame Sorgerecht für das oben genannte minderjährige Kind. 

 

(Das Vorlegen einer Sorgerechtserklärung, eines gerichtlichen Dokumentes bzw. eine aktuelle 

Negativbescheinigung des zuständigen Jugendamtes kann zur Beantragung notwendig sein!) 

 

Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass in den angekreuzten Ausweisdokumenten der Familienname, 

Vorname und das Geburtsdatum aller sorgeberechtigten Elternteile eingetragen werden. 

 

Ort, Datum: _________________________________________________________________ 
 
Gesetzliche Vertretung 1 (z. B. Vater): Gesetzliche Vertretung 2 (z. B. Mutter): 
 

_________________________________ Familienname _________________________________ 

_________________________________ Vorname _________________________________ 

_________________________________ Geburtsdatum _________________________________ 

_________________________________ Wohnanschrift _________________________________ 

_________________________________ (PLZ, Ort) _________________________________ 
 
 Unterschrift  
  



Ergänzende Hinweise: 
 
Wenn sich der Familienname eines Minderjährigen von dem Familiennamen mindestens 
eines sorgeberechtigten Elternteils unterscheidet, können auf gemeinsamen Antrag alle 
sorgeberechtigten Elternteile im Pass Minderjähriger eingetragen werden. Die optionale 
Eintragung dient der Unterstützung der grenzpolizeilichen Tätigkeit bei unterschiedlichen 
Familiennamen innerhalb der Familie. Diese Eintragung ersetzt aber keinesfalls eine 
gegebenenfalls erforderliche, während der Reise mitzuführende schriftliche Einwilligung der 
zweiten sorgeberechtigten Person bei allein reisenden Elternteilen. 
 
Die Sorgeberechtigung ist anhand amtlicher Dokumente glaubhaft zu machen. Sind oder 
waren die gemeinsam sorgeberechtigten Eltern verheiratet und sind mit unterschiedlichen 
Familiennamen in der Geburtsurkunde eingetragen worden, genügt die Vorlage der 
Geburtsurkunde des Minderjährigen. Wird ein sorgeberechtigter Elternteil in der 
Geburtsurkunde des Minderjährigen nicht aufgeführt, ist das Sorgerecht durch eine amtliche 
Bescheinigung nachzuweisen. Unterscheidet sich der Familienname eines allein 
sorgeberechtigten Elternteils vom Familiennamen des Minderjährigen, sind die 
Geburtsurkunde des Minderjährigen, eine Personenstandsurkunde des sorgeberechtigten 
Elternteils mit dem aktuellen Familiennamen, eine amtliche Bescheinigung 
(Sorgebescheinigung, Negativbescheinigung oder ein gerichtliches Dokument, aus dem das 
alleinige Sorgerecht hervorgeht) oder eine Sterbeurkunde des anderen Elternteils 
vorzulegen. 
 
Ändert sich die Sorgeberechtigung und wird beispielsweise einem eingetragenen Elternteil 
das Sorgerecht durch Gerichtsentscheid nachträglich entzogen, bleibt die Gültigkeit des 
Passes unberührt. Der sorgeberechtigte Elternteil kann auf Antrag den inaktuell gewordenen 
Eintrag entwerten lassen oder einen neuen Pass ausstellen lassen. Eine Streichung von 
einzelnen Elternteilen auf dem Aufkleber kommt nicht in Betracht. 
 
Sofern ein sorgeberechtigter Elternteil aus tatsächlichen Gründen (unbekannter Aufenthalt, 
Nichterreichbarkeit etc.) verhindert ist, die elterliche Sorge auszuüben, ist dessen 
Zustimmung zur Beantragung eines Passes für das unverheiratete minderjährige Kind durch 
den anderen Elternteil nicht erforderlich. Die tatsächliche Verhinderung ist durch den 
sorgeberechtigten Elternteil, der den Pass beantragt, glaubhaft zu machen. 
 
Unstimmigkeiten zwischen den Elternteilen sind privat zu regeln. 


